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Text 

Auslagerung von Aufgaben 

§ 21. (1) Die Auslagerung wichtiger betrieblicher Aufgaben, einschließlich IKT-Systeme, darf weder 
die Qualität der internen Kontrolle des Zahlungsinstituts noch die Beaufsichtigung des Zahlungsinstituts 
durch die FMA im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen dieses Bundesgesetzes wesentlich 
beeinträchtigen. Eine betriebliche Aufgabe gilt als wichtig in diesem Zusammenhang, wenn deren 
unzureichende oder unterlassene Wahrnehmung die kontinuierliche Einhaltung der 
Konzessionsanforderungen oder der anderen Verpflichtungen des Zahlungsinstituts gemäß diesem 
Bundesgesetz, seine finanzielle Leistungsfähigkeit oder die Solidität oder Kontinuität seiner 
Zahlungsdienste wesentlich beeinträchtigen würde. Bei Abschluss, Durchführung oder Kündigung einer 
Vereinbarung über die Auslagerung von wichtigen betrieblichen Aufgaben ist mit der gebotenen 
Professionalität und Sorgfalt zu verfahren. Insbesondere ist eine klare Aufteilung der Rechte und 
Pflichten zwischen dem Zahlungsinstitut und dem Dienstleister in Form einer schriftlichen Vereinbarung 
vorzunehmen. 

(2) Dabei darf die Auslagerung wichtiger betrieblicher Aufgaben 

 1. nicht zu einer Delegation der Aufgaben der Geschäftsleitung führen, 

 2. das Verhältnis und die Pflichten des Zahlungsinstituts gegenüber seinen Zahlungsdienstnutzern 
gemäß dieses Bundesgesetzes nicht verändern, 

 3. die Einhaltung der Konzessionsanforderungen und der übrigen Bestimmungen gemäß dem 
2. Hauptstück dieses Bundesgesetzes nicht behindern oder erschweren und 

 4. nicht zu einem Entfall oder einer Veränderung der anderen Voraussetzungen, unter denen dem 
Zahlungsinstitut die Konzession erteilt wurde, führen. 

(3) Das Zahlungsinstitut hat der FMA die beabsichtigte Auslagerung von betrieblichen Aufgaben 
von Zahlungsdiensten, unabhängig davon, ob es sich dabei um wichtige Aufgaben im Sinne des Abs. 1 
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handelt, zuvor schriftlich anzuzeigen. Auf deren Verlangen hat das Zahlungsinstitut der FMA alle 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um zu überwachen, ob die Anforderungen 
dieses Bundesgesetzes betreffend die Auslagerung von Aufgaben eingehalten werden. 
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